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Betreff

Anfrage zum Bauvorhaben "Errichtung einer Garage" auf dem Grundsttick Theresienstr.
74

Anlagen:

Stlgn LRA_Baugenehmigung (vertraulich)

Sachverhalt

Die folgende Anfrage zum Bauantrag zur Errichtung einer Garage auf dem Grundsttick FIL.-Nr. 207,
Theresienstr. 74, hat die Gemeindeverwaltung in der nichtoffentlichen Bau- und
Planungsausschuss Sitzung am 24.02.2024 beantwortet:

Auszug der Anfrage:

»...in der BPA-Sitzung vom 19.11.2024 wurden fir den im Betreff genannten Bauantrag
Befreiungen fur die Dachneigung und den Dachiiberstand beantragt und auch in gleicher Sitzung
... genehmigt.

Nach dem das als Garage beantragte Gebaude im Herbst 2025 errichtet wurde, musste ich, als
auch einige Burger von denen ich angesprochen wurde, feststellen, dass das Gebaude eher einer
Werkstatt als einer Garage ahnelt und zu dem wie ein "Fremdkorper” neben dem Rathaus wirkt.

Nach Einsicht in die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 14.1 "Ortszentrum Theresienstral3e"
stellte ich fest, dass als Fassadengestaltung verputzte, hell gestrichene Mauerflachen und zur
Dacheindeckung rote bis braunrote Dachziegel aus Ton oder Betonstein vorgeschrieben sind. Aus
den Bauantragsunterlagen ist zu entnehmen, dass fur die AuRenwande als auch die
Dachausfuhrung jeweils Stahl/ISO angegeben, entsprechend ausgefihrt aber keine
diesbezliglichen Befreiungen beantragt wurden.

Gab es im Vorfeld weitere, als die in der Stellungnahme der Verwaltung aufgefiihrten Absprachen
zwischen dem damaligen Burgermeister und dem Antragsteller und warum wurde der BPA von
Seiten der Verwaltung nicht auf die Diskrepanz zwischen Antragstellung und den gultigen
Bebauungsplanfestsetzungen hingewiesen?

Lt. Sachverhaltsdarstellung hat sich der friihere Birgermeister mit der Errichtung der Garage als
temporare Zwischenlésung einverstanden erklart. Ist bekannt, was der Burgermeister damals unter
"temporarer Lésung" verstand, bzw. wie wird das vom Bauamt interpretiert?

Um entsprechende Beantwortung in einer der ndchsten BPA-Sitzungen wird gebeten.”

Stellungnahme Sachgebiet P4 vom 24.02.2026:

Der Verwaltung ist nicht bekannt, ob es zwischen dem damaligen Blrgermeister und dem
Antragsteller weitere Absprachen beziiglich des Bauvorhabens gab.

Der Bau- und Planungsausschuss wurde nicht auf die Diskrepanz zwischen Antragstellung und
den gultigen Bebauungsplanfestsetzungen hingewiesen, da der Bauherr (Bauwerber) primar dafur
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verantwortlich ist, alle erforderlichen Befreiungen fur sein Bauvorhaben zu beantragen und
sicherzustellen, dass das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans vollstandig
entspricht. Die Gemeindeverwaltung prift die beantragten Befreiungen.

Uber das Gesprach zwischen dem damaligen Biirgermeister und dem Antragsteller existieren
keine Aufzeichnungen. Daher ist der Verwaltung nicht bekannt was der Birgermeister damals
unter ,temporarer L6sung“ verstand.

Erganzung der Stellungnahme Sachgebiet P4 vom 24.03.2026:

Wie bereits in der Stellungnahme vom 24. Februar 2026 erlautert, liegt die primére Verantwortung
fur die Beantragung samtlicher erforderlicher Befreiungen beim Bauwerber.

Die Gemeinde, die selbst keine Genehmigungsbehorde ist, kann im Rahmen einer erweiterten
Prifung die Bauantragsunterlagen hinsichtlich der Ubereinstimmung mit den Festsetzungen des
geltenden Bebauungsplans uberpriifen. Ublicherweise werden von der Gemeinde die
mafgeblichen und wichtigen Festsetzungen (Grundzige der Planung), wie GRZ, GFZ, Anzahl
Stellplatze, Dachform usw. geprift. Eine Priifung bis zur letzten Festsetzung erfolgt in der Regel
nicht.

Seite 2 von 2



	REF_vovanr
	REF_voname
	Beratungsfolge
	REF_vobetr
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

